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91. Bekanntmachung 2-3 
Wahlbekanntmachung: Am 26. Mai 2019 findet in der Bundesrepublik Deutschland  
die Wahl zum Europäischen Parlament statt. Die Wahl dauert von  
8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
 

Pulheim  
 
92. Bekanntmachung 4-6 

der Stadt Pulheim vom 12.04.2019 über das Inkrafttreten der vereinfachten  
Änderung 1302 des Bebauungsplanes Nr. 26 Pulheim  
Bereich: Siemensstraße, hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 



Anlage 23

Wahlbekanntmachung
1. Am 26. Mai 2019 findet in der Bundesrepublik Deutschland die

Wahl zum Europäischen Parlament

statt. Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

2. Die Gemeinde ist in folgende 21 Urnenwahlbezirke eingeteilt:

Bezeichnung des Wahl-/Stimm bezirks Bezeich nung des Wahlraums

010 Rath/Gommershoven Feuerwehrschule Rath

020 Kirdorf Grundschule Kirdorf

030 Blerichen I Kindergarten'Feldmäuse'

040 Blerichen ll Kindergarten'Feldmäuse'

050 Bedburg I Realschule Bedburg

060 Bedburg il Grundschule Bedburg

071 Bedburg lll Grundschule Bedburg

072 Broich Grundschule Bedburg

081 Bedburg lV Realschule Bedburg

082 Lipp (teilweise) Realschule Bedburg

090 Lipp/Millendorf Kindertagesst. Pusteblume

100 Kaster I Grundschule Kaster

110 Kaster ll Grundschule Kaster

120 Kaster lll Grundschule Kaster

130 Kaster lV Grundschule Kaster

140 Königshoven I Burgerhalle Königshoven

151 Königshoven ll Bürgerhalle Königshoven

152Pütz Frühere Schule Pütz

1 60 Kirch-/Grottenherten I Mehzweckhalle Kirchherten

1 70 Kirch-/Grottenherten I I Mehzweckhalle Kirchherten

1 80 Kirch-/Kleintroisdorf Begeg nungsstätte Kirchtroisdorf

ln den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten spätestens bis 05. Mai 2019 zu-
gestellt worden sind, sind der Wahl-/Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der
Wahlberechtigte zu wählen hat.

Die Gemeinde ist in 5 Briefwahlbezirke eingeteilt. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermitt-
lung des Briefwahlergebnisses um 14:00 Uhr in folgenden Briefirvahllokalen zusammen:

Bezeichnung des Briefwahlbezirks Bezeichnung des Briefwahlraums
Briefwahlbezirk 4000, Stimmbezirke 010-050 Grundschule Kaster BW I

Briefwahlbezirk 5000, Stimmbezirke 060-082 Grundschule Kaster BW ll

Briefwahlbezirk 6000, Stimmbezirke 090-1 10 Grundschule Kaster BW lll
Briefwahlbezirk 7000, Stimmbezirke 120-140 Grundschule Kaster BW lV
Briefwahlbezirk 8000, Stimmbezirke 151-180 Grundschule Kaster BW V

lm Urnenwahlbezirk 180 Kirch-/Kleintroisdorf wird auf der Grundlage des Wahlstatistikgeset-
zes nach Altersgruppen und Geschlecht getrennt gewählt. Dieses Verfahren dient aus-
schließlich dem Zweck der repräsentativen Wahlstatistik; das Wahlgeheimnis wird gewahrt.
ln dem betreffenden Urnenwahlbezirk 180 hängen zusätzliche Hinweise zur repräsentativen
Wahlstatistik aus.
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3, Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahl-/Stimmbezirks wählen, in des-

sen Wählervezeichnis er eingetragen ist.

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Uni-

onsbürger einen gültigen ldentitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die

Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes

einen Stimmzettel ausgehändigt. Jeder Wähler hat eine Stimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und

ihre Kuzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr
Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und

rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeich-
nung.

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzet-
tels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich

macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraums oder in einem beson'
deren Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmab-
gabe nicht erkennbar ist.

ln der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, so-
weit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis, in dem der Wahlschein
ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises oder

b) durch Briefwahl

teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzet-
telumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt
auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind ($ 6 Abs. 4 des Europawahlgeset-
zes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der
Versuch ist strafbar ($ 107a Abs. 1 und 3 Strafgesetzbuch).

Stadt Bedburg, 17 .04.2Q19

Stadt Bedburg

Der Bürgermeister

-J.nfluftrag

Q,-
Dezernent
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Bekanntmachung der Stadt Pulheim vom 12.04.2019 über das Inkrafttreten der vereinfachten Änderung 
1302 des Bebauungsplanes Nr. 26 Pulheim  
Bereich: Siemensstraße 
hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 

 

In seiner Sitzung am 20.03.2018 hat der Rat der Stadt Pulheim gemäß des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) sowie des § 7 (1) der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (GO) vom 14.07.1994 (GV. NRW.S.666) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966) die gemäß § 13 BauGB durchgeführte vereinfachte Änderung 1302 des Be-

bauungsplanes Nr. 26 Pulheim für den o. a. Bereich als Satzung beschlossen. 

 

Inhalt der Änderung ist, für eine bisher unbebaute Teilfläche eines Gewerbegrundstücks zusätzliche Bebau-

ungsmöglichkeiten durch Festsetzung einer überbaubaren Fläche inklusive ergänzender Regelungen zum Maß 

der Nutzung zu schaffen. Lage und Abgrenzung des Änderungsbereiches sind aus anliegender Planskizze er-

sichtlich 

 

Dem Bebauungsplan ist gemäß § 9 Abs. 8 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. 

I S. 3634) die Begründung beigefügt, die Bestandteil dieses Beschlusses ist. Die Änderungen ergeben sich aus 

der Planzeichnung. 

 

 
BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 

 

Vorstehende vereinfachte Änderung 1302 des Bebauungsplanes Nr. 26 Pulheim wird hiermit öffentlich bekannt 

gemacht. 

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die vereinfachte Änderung 1302 des Bebauungsplanes Nr. 26 Pulheim gemäß § 10 

Abs. 3 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in Kraft. Die Bekanntma-

chung tritt an die Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung. 

 

Die vereinfachte Änderung 1302 des Bebauungsplanes Nr. 26 Pulheim kann mit der Begründung gemäß § 10 

Abs. 3 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) ab sofort während der 

Sprechzeiten - montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags 

von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr - im Rat-

haus der Stadt Pulheim, Alte Kölner Straße 26, Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Demografie, Zimmer 

2.12, eingesehen werden; über den Inhalt der Änderung wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 

 

 

Der Bürgermeister 
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HINWEISE: 

 

1) Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuches in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-

schädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch den Bebauungsplan und über 

das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 

2) Gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 

S. 3634) werden 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-

rens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-

nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 

 

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder 

der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-

verhalts geltend gemacht worden sind. Gleiches gilt, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

 

3) Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 

Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungs-

gemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Pulheim, den 12.04.2019  

 

gez. 

Frank Keppeler 

Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aushang: vom 25.04.2019   

 bis   10.05.2019  

5



Seite 3 von 3 

 

6


	Leere Seite



